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Änderungsantrag 1
Helmut Scholz

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer -1a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

-1a. begrüßt, dass die in der SVU-
Mitteilung der EU-Kommission vom 
25.10.2011 festgeschriebene neue 
Definition die Anforderung der 
Einhaltung von geltenden 
Rechtsvorschriften und Tarifverträgen als 
Voraussetzung für verantwortliches 
Handeln unterstreicht und den 
notwendigen Rahmen für die 
Unternehmensverantwortung durch die 
Forderung präzisiert, „soziale, 
ökologische, ethische, Menschenrechts-
und Verbraucherbelange in enger 
Zusammenarbeit mit den Stakeholdern" 
in der Betriebsführung und der 
Kernstrategie der Unternehmen zu 
verankern; bekräftigt, dass sich die 
soziale Verantwortung der Unternehmen 
auch auf ihr Agieren gegenüber und in 
Drittstaaten erstrecken muss;

Or. de

Änderungsantrag 2
Helmut Scholz

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. begrüßt die Anstrengungen der 
Europäischen Union und der 
Mitgliedsstaaten, ihre Politik an die 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Unternehmen und Menschenrechte1 , 

1. begrüßt die Anstrengungen der 
Europäischen Union und der 
Mitgliedsstaaten, ihre Politik an die 2011 
überarbeiteten OECD-Leitlinien für 
multinationale Unternehmen sowie die
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anzupassen, betont jedoch, dass diese 
Anstrengungen noch nicht zu einem 
ausreichenden Engagement in diesem 
Prozess geführt haben;

Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Unternehmen und Menschenrechte1 , 
anzupassen und betont, dass diese 
Anstrengungen vor allem im nicht-
nationalstaatlich regulierten Bereich 
globalen Wirtschaftens noch nicht zu 
einem ausreichenden Engagement zur 
Einhaltung relevanter Umwelt-, Sozial-
und Menschenrechtsnormen sowie zu 
deren Überprüfung geführt haben;

Or. de

Änderungsantrag 3
Jean-Jacob Bicep
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1a. vertritt die Auffassung, dass die 
soziale Verantwortung der Unternehmen 
ein Konzept darstellt, das 
ausschlaggebend ist, damit die Tätigkeiten 
von Unternehmen und ihre Folgen 
überwacht werden können; erinnert 
daran, dass diese Kontrolle für die 
Umsetzung der im Vertrag über die 
Europäische Union und in der 
vorliegenden Mitteilung der Kommission 
zum Thema der Schaffung einer 
solidarischeren Gesellschaft und des 
Anstoßes des Übergangs zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft genannten Ziele 
unabdingbar ist; vertritt jedoch die 
Auffassung, dass es zur Sicherstellung 
der umfassenden, den beabsichtigten 
Zielen entsprechenden Einhaltung der 
Sozial- und Umweltnormen durch die 
Unternehmen nicht ausreicht, dass dieses 
Konzept auf Freiwilligkeit beruht; fordert 
die Kommission auf, im Bereich soziale 
Verantwortung der Unternehmen einen 
Rahmen zu schaffen, der für alle 
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Unternehmen unabhängig vom Ort der 
Unternehmenstätigkeit verbindlich ist;

Or. fr

Änderungsantrag 4
Jean-Jacob Bicep
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1b. betont, dass die gesamte Lieferkette 
berücksichtigt werden muss, wenn 
bewertet wird, inwiefern ein Unternehmen 
die Grundsätze der sozialen 
Verantwortung einhält; vertritt die 
Auffassung, dass es von 
ausschlaggebender Bedeutung ist, 
transparente und wirksame Indikatoren 
aufzustellen, mit denen genau bewertet 
werden kann, welche systemischen 
Folgen die Tätigkeit eines Unternehmens  
nach sich zieht;

Or. fr

Änderungsantrag 5
Helmut Scholz

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. betont mit Nachdruck, dass alle 27 
Mitgliedstaaten die Überarbeitung ihrer 
nationalen Aktionspläne zur sozialen 
Verantwortung der Unternehmen (SVU) 
und die Ausarbeitung ihrer nationalen 
Pläne zur Umsetzung der Leitprinzipien 
der Vereinten Nationen beschleunigen 

2. betont mit Nachdruck, dass alle 27 
Mitgliedstaaten die Überarbeitung ihrer 
nationalen Aktionspläne zur sozialen 
Verantwortung der Unternehmen (SVU) 
und die Ausarbeitung ihrer nationalen 
Pläne zur Umsetzung betreffenden OECD 
Leitlinien sowie der Leitprinzipien der 
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müssen, da diese bis spätestens Dezember 
2013 abgeschlossen sein sollten; fordert 
die EU auf, zu ermöglichen, dass aus den 
Erfahrungen der EU-Staaten, die sich 
diesem Prozess derzeit unterziehen, 
Lehren gezogen werden können; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, sich an den 
Leitprinzipien zu orientieren, die von der 
Europäischen Gruppe der nationalen 
Menschenrechtsinstitutionen (NMRI) 
entwickelt wurden;

Vereinten Nationen beschleunigen müssen; 
ermutigt die Mitgliedstaaten dazu, hierbei 
den Erfordernissen von Vergleichbarkeit, 
Transparenz und Überprüfbarkeit auf 
dem Wege von Standardisierungen, der 
Einführung einer öffentlichen 
Berichtspflicht sowie der Einbeziehung 
demokratisch gewählter 
Arbeitnehmervertretungen einen hohen 
Stellenwert beizumessen;

Or. de

Änderungsantrag 6
Joanna Senyszyn

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. betont mit Nachdruck, dass alle 27 
Mitgliedstaaten die Überarbeitung ihrer 
nationalen Aktionspläne zur sozialen 
Verantwortung der Unternehmen (SVU) 
und die Ausarbeitung ihrer nationalen 
Pläne zur Umsetzung der Leitprinzipien 
der Vereinten Nationen beschleunigen 
müssen, da diese bis spätestens Dezember 
2013 abgeschlossen sein sollten; fordert die 
EU dazu auf, den Lernprozess aus der 
Erfahrung jener EU-Staaten zu 
erleichtern, die sich derzeit diesem Prozess 
unterziehen; ermutigt die Mitgliedstaaten
dazu, sich an den Leitprinzipien zu 
orientieren, die von der Europäischen 
Gruppe der Nationalen 
Menschenrechtsinstitutionen (NMRI) 
entwickelt wurden;

2. betont mit Nachdruck, dass alle 27 
Mitgliedstaaten die Überarbeitung ihrer 
nationalen Aktionspläne zur sozialen 
Verantwortung der Unternehmen (SVU) 
und die Ausarbeitung ihrer nationalen 
Pläne zur Umsetzung der Leitprinzipien 
der Vereinten Nationen beschleunigen 
müssen, da diese bis spätestens Dezember 
2013 abgeschlossen sein sollten, und dass 
die Mitgliedstaaten dafür sorgen sollten, 
dass diese Pläne unter Beteiligung aller 
einschlägigen Interessenträger, 
einschließlich nichtstaatlicher 
Organisationen und der Zivilgesellschaft, 
ausgearbeitet werden; fordert die EU auf,
zu ermöglichen, dass aus den
Erfahrungen der EU-Staaten, die sich 
diesem Prozess derzeit unterziehen, 
Lehren gezogen werden können; fordert
die Mitgliedstaaten auf, sich an den 
Leitprinzipien zu orientieren, die von der 
Europäischen Gruppe der nationalen 
Menschenrechtsinstitutionen (NMRI) 
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entwickelt wurden;

Or. en

Änderungsantrag 7
Tokia Saïfi

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. betont mit Nachdruck, dass alle 27 
Mitgliedstaaten die Überarbeitung ihrer 
nationalen Aktionspläne zur sozialen 
Verantwortung der Unternehmen (SVU) 
und die Ausarbeitung ihrer nationalen 
Pläne zur Umsetzung der Leitprinzipien 
der Vereinten Nationen beschleunigen 
müssen, da diese bis spätestens Dezember 
2013 abgeschlossen sein sollten; fordert die 
EU dazu auf, den Lernprozess aus der 
Erfahrung jener EU-Staaten zu 
erleichtern, die sich derzeit diesem Prozess 
unterziehen; ermutigt die Mitgliedstaaten
dazu, sich an den Leitprinzipien zu 
orientieren, die von der Europäischen 
Gruppe der Nationalen 
Menschenrechtsinstitutionen (NMRI) 
entwickelt wurden;

2. betont mit Nachdruck, dass alle 27 
Mitgliedstaaten die Überarbeitung ihrer 
nationalen Aktionspläne zur sozialen 
Verantwortung der Unternehmen (SVU) 
und die Ausarbeitung ihrer nationalen 
Pläne zur Umsetzung der Leitprinzipien 
der Vereinten Nationen beschleunigen 
müssen, da diese bis spätestens Dezember 
2013 abgeschlossen sein sollten; fordert die 
EU auf, zu ermöglichen, dass aus den
Erfahrungen der EU-Staaten, die sich 
diesem Prozess derzeit unterziehen, 
Lehren gezogen werden können; fordert
die Mitgliedstaaten auf, sich an den
Leitlinien des ISO-26000-Leitfadens, den
Leitprinzipien der OECD, der aktuellsten 
Fassung der Leitprinzipien der Initiative 
„Global Reporting“ sowie den 
Leitprinzipien zu orientieren, die von der 
Europäischen Gruppe der Nationalen 
Menschenrechtsinstitutionen (NMRI) 
entwickelt wurden;

Or. fr

Änderungsantrag 8
Helmut Scholz

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 a (neu)
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2a. hebt hervor, dass die soziale 
Verantwortung der Unternehmen 
innerhalb der EU wie in Drittstaaten auch 
auf Bereiche wie Arbeitsorganisation, 
Beschäftigungsqualität, 
Chancengleichheit, soziale Teilhabe, 
Bekämpfung von Diskriminierung sowie 
die kontinuierliche Weiterbildung 
ausgedehnt werden sollte;

Or. de

Änderungsantrag 9
Helmut Scholz

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. fordert eine bessere Kohärenz der Politik 
auf EU-Ebene durch die Anpassung der 
Vergabe öffentlicher Aufträge sowie der 
Bereiche Ausfuhrkredit, 
verantwortungsvolle 
Unternehmensführung, Wettbewerb, 
Entwicklung, Handel, Investitionen und 
sonstiger Maßnahmen und Übereinkünfte 
an die Anforderungen der internationalen 
Menschenrechtsstandards und –prinzipien 
und fordert in diesem Zusammenhang dazu 
auf, Beratung durch einschlägige NMRI in 
Anspruch zu nehmen, beispielsweise den 
Beitrag, den die Europäischen Gruppe der 
Europäischen Kommission zum Thema 
Menschenrechte und öffentliche Aufträge 
vorgelegt hat; fordert sinnvolle und 
angemessene Folgenabschätzungen von 
Gesetzesvorschlägen im Hinblick auf 
mögliche Unvereinbarkeiten mit den 
Leitprinzipien und besteht auf der 
Koordination mit der VN-Arbeitsgruppe 
für Wirtschaft und Menschenrechte, um 

3. fordert eine bessere Kohärenz der Politik 
auf EU-Ebene durch die Anpassung der 
Vergabe öffentlicher Aufträge sowie der 
Bereiche Ausfuhrkredit,
verantwortungsvolle 
Unternehmensführung, Wettbewerb, 
Entwicklung, Handel, Investitionen und 
sonstiger Maßnahmen und Übereinkünfte 
an die Anforderungen der in den 
betreffenden Leitlinien und – prinzipien 
der OECD sowie der UN 
festgeschriebenen international 
verbindlichen sozialen, ökologischen und 
Menschenrechtsstandards und fordert in 
diesem Zusammenhang sowohl die 
Zusammenarbeit mit den Vertretungen 
der Arbeitnehmer und der Verbraucher 
als auch die Beratung durch einschlägige 
NMRI in Anspruch zu nehmen, 
beispielsweise den Beitrag, den die 
Europäischen Gruppe der Europäischen 
Kommission zum Thema Menschenrechte 
und öffentliche Aufträge vorgelegt hat; 
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unterschiedliche und widersprüchliche 
Auslegungen der Leitprinzipien der VN zu 
vermeiden;

fordert sinnvolle und angemessene 
Folgenabschätzungen von 
Gesetzesvorschlägen im Hinblick auf 
mögliche Unvereinbarkeiten mit den 
Leitprinzipien und besteht auf der 
Koordination mit der VN-Arbeitsgruppe 
für Wirtschaft und Menschenrechte, um 
unterschiedliche und widersprüchliche 
Auslegungen der Leitprinzipien der VN zu 
vermeiden;

Or. de

Änderungsantrag 10
Joanna Senyszyn

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 – Nummer 1 (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

(1) erkennt zwar die Bedeutung des 
Rahmens der Vereinten Nationen für die 
Menschenrechte für die SVU an, erinnert 
jedoch daran, dass in Artikel 16 der 
Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union das Grundrecht der 
unternehmerischen Freiheit gewährt 
wird, das bei der Förderung von 
SVU-Vorschriften in der EU 
ordnungsgemäß berücksichtigt werden 
und als Referenz dienen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 11
Joanna Senyszyn

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 – Nummer 2 (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

(2) betont, dass dafür gesorgt werden 
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muss, dass zwischen der 
unternehmerischen Freiheit und anderen 
Rechten, die im Rahmen dieser Charta 
gewährt werden, sowie den international 
anerkannten Grundsätzen und Leitlinien 
der SVU ein Gleichgewicht besteht; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Anstrengungen der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte 
dahingehend, Erkenntnisse und 
Fachwissen über das Bestehen und die 
Auslegung der unternehmerischen 
Freiheit zu erfassen;

Or. en

Änderungsantrag 12
Helmut Scholz

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. verpflichtet sich, seine Bemühungen 
dahingehend kontinuierlich zu 
intensivieren, dass sich die Institutionen 
und Beamten der EU, einschließlich des 
EU-Sonderbeauftragten für 
Menschenrechte, dafür einsetzen, dass die 
Agenda für Menschenrechte und 
Wirtschaft in sämtlichen 
Außenbeziehungen und außenpolitischen 
Tätigkeiten der EU vorangetrieben wird;

4. verpflichtet sich, seine Bemühungen 
dahingehend kontinuierlich zu 
intensivieren, dass die Institutionen und 
Beamten der EU, einschließlich des EU-
Sonderbeauftragten für Menschenrechte,
auf das Durchsetzen sozialer, 
ökologischer und Menschrechtsstandards 
in sämtlichen Außenbeziehungen und 
außenpolitischen Tätigkeiten der EU 
verpflichtet werden;

Or. de

Änderungsantrag 13
Metin Kazak, Marietje Schaake

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. verpflichtet sich dazu, seine 
Bemühungen ständig zu verstärken, damit
die Institutionen und Beamten der EU, 
einschließlich des EU-Sonderbeauftragten 
für Menschenrechte, sich für ein 
Vorantreiben der Agenda Menschenrechte 
und Wirtschaft in sämtlichen 
Außenbeziehungen der EU und ihren 
außenpolitischen Maßnahmen einsetzen;

4. verpflichtet sich, seine Bemühungen
dahingehend kontinuierlich zu 
intensivieren, dass sich die Institutionen 
und Beamten der EU, einschließlich des
EU-Sonderbeauftragten für 
Menschenrechte und der länder- und 
regionenspezifischen Sonderbeauftragten 
der EU, dafür einsetzen, dass die Agenda 
für Menschenrechte und Wirtschaft in
sämtlichen Außenbeziehungen und 
außenpolitischen Tätigkeiten der EU
vorangetrieben wird;

Or. en

Änderungsantrag 14
Joanna Senyszyn

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 – Nummer 1 (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

(1) fordert die Europäische Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, vor dem 
Abschluss und bei der Bewertung 
multilateraler und bilateraler Handels-
und Investitionsabkommen sowie vor der 
Zuweisung von Entwicklungshilfe eine 
Abschätzung der Folgen auf die 
Grundrechte durchzuführen und zu 
gewährleisten, dass diese Rechte 
respektiert werden; fordert, dass in diesem 
Zusammenhang dem Grundprinzip der 
Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen besondere Bedeutung 
beigemessen wird;

Or. en
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Änderungsantrag 15
Helmut Scholz

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. erkennt die einzigartige Stellung der mit 
den Pariser Prinzipien konformen NMRI 
an, bei der Umsetzung der Leitprinzipien 
der VN Unterstützung zu bieten, 
einschließlich der Förderung oder sogar 
der Gewährleistung von 
Abhilfemaßnehmen; ersucht die EU und 
die Mitgliedstaaten, die NMRI als 
Schlüsselpartner für das Voranbringen 
der Agenda für Menschenrechte und 
Wirtschaft, für die Entwicklung von 
Verbindungen zwischen Wirtschaft, Staat 
und Zivilgesellschaft und für die
Förderung der im EU-Rahmen 
festgelegten Standards und Leitprinzipien
anzuerkennen; appelliert in diesem 
Zusammenhang an die Mitgliedstaaten, das 
Mandat der NMRI zu stärken und 
nötigenfalls auszuweiten, um deren 
Wirksamkeit zu verbessern, oder, wo es 
keine mit den Pariser Prinzipien 
konformen NMRI gibt, die Schritte für 
deren Gründung einzuleiten, wobei die EU 
angemessene strategische Unterstützung 
bieten sollte; verpflichtet sich dazu, einen 
regelmäßigen, alljährlichen 
Meinungsaustausch mit den NMRI im 
Rahmen des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres und/oder 
des Unterausschusses Menschenrechte 
einzuführen, wobei auf die Erfahrungen 
aus dem Meinungsaustausch des 
Unterausschusses Menschenrechte beim
Gipfeltreffen der Bürgerbeauftragten der 
EU und der östlichen Partnerschaften 2011 
aufgebaut werden sollte, und einen 
derartigen Austausch mit gezielten 
Workshops über Menschenrechte und 
Wirtschaft zu ergänzen;

5. erkennt die einzigartige Stellung der mit 
den Pariser Prinzipien konformen NMRI 
an, bei der Umsetzung der Leitprinzipien 
der Vereinten Nationen Unterstützung zu 
bieten oder auch den Zugang zu 
Rechtsbehelfen zu fördern oder sogar 
sicherzustellen; ersucht die EU und die 
Mitgliedstaaten, die NMRI neben den 
Unternehmen, der Vertretungen der 
Arbeitnehmer und Verbraucher als 
wichtigen Partner bei der 
Weiterentwicklung der Instrumente zur
Förderung der international anerkannten 
sozialen, ökologischen und 
Menschenrechtsstandards anzuerkennen; 
appelliert in diesem Zusammenhang an die 
Mitgliedstaaten, das Mandat der NMRI zu 
stärken und nötigenfalls auszuweiten, um 
deren Wirksamkeit zu verbessern, oder, wo 
es keine mit den Paris Prinzipien 
konformen NMRI gibt, die Schritte für
deren Gründung einzuleiten, wobei die EU 
angemessene strategische Unterstützung 
bieten soll; verpflichtet sich dazu, einen 
regelmäßigen, alljährlichen 
Meinungsaustausch mit den NMRI im 
Rahmen des LIBE und/oder DROI 
herzustellen, wobei die Erfahrungen aus 
dem Meinungsaustausch des DROI beim 
„Gipfeltreffen der Bürgerbeauftragten der 
EU und der östlichen Partnerschaften 
2011" genutzt werden sollen, und einen 
derartigen Austausch mit gezielten 
Workshops über Menschenrechte und 
Wirtschaft zu ergänzen;
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Or. de

Änderungsantrag 16
Jean-Jacob Bicep
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. erkennt die einzigartige Stellung der mit 
den Pariser Prinzipien konformen NMRI 
an, bei der Umsetzung der Leitprinzipien 
der Vereinten Nationen Unterstützung zu 
bieten oder auch den Zugang zu 
Rechtsbehelfen zu fördern oder sogar
sicherzustellen; ersucht die EU und die 
Mitgliedstaaten, die NMRI als 
Schlüsselpartner für das Voranbringen der 
Agenda für Menschenrechte und 
Wirtschaft, für den Aufbau von 
Verbindungen zwischen Wirtschaft, Staat 
und Zivilgesellschaft und für die Förderung 
der im EU-Rahmen festgelegten Standards 
und Leitprinzipien anzuerkennen;
appelliert in diesem Zusammenhang an die 
Mitgliedstaaten, das Mandat der NMRI zu 
stärken und nötigenfalls auszuweiten, um
deren Wirksamkeit zu verbessern, oder, wo 
es keine mit den Paris Prinzipien 
konformen NMRI gibt, die Schritte für
deren Gründung einzuleiten, wobei die EU 
angemessene strategische Unterstützung 
bieten soll; verpflichtet sich dazu, einen 
regelmäßigen, alljährlichen 
Meinungsaustausch mit den NMRI im 
Rahmen des LIBE und/oder DROI 
herzustellen, wobei die Erfahrungen aus 
dem Meinungsaustausch des DROI beim
„Gipfeltreffen der Bürgerbeauftragten der 
EU und der östlichen Partnerschaften 
2011“ genutzt werden sollen, und einen 
derartigen Austausch mit gezielten 
Workshops über Menschenrechte und 
Wirtschaft zu ergänzen;

5. erkennt die besondere Stellung der mit 
den Pariser Prinzipien konformen NMRI 
an, bei der Umsetzung der Leitprinzipien 
der VN Unterstützung zu bieten, 
einschließlich der Förderung oder sogar
der Gewährleistung von 
Abhilfemaßnehmen;  fordert die EU und 
die Mitgliedstaaten auf, die NMRI als 
Schlüsselpartner für das Voranbringen der 
Agenda für Menschenrechte und 
Wirtschaft, für den Aufbau von 
Verbindungen zwischen Wirtschaft, Staat 
und Zivilgesellschaft und für die Förderung 
der im Rahmen der EU festgelegten 
Standards und Leitprinzipien 
anzuerkennen; fordert die Mitgliedstaaten
in diesem Zusammenhang auf, das Mandat 
der NMRI zu stärken und nötigenfalls 
auszuweiten, um dessen Wirksamkeit zu 
verbessern, oder, wo es keine mit den
Pariser Prinzipien konformen NMRI gibt, 
die Schritte für die Gründung einer 
solchen einzuleiten, und fordert die EU
auf, in dabei angemessene strategische 
Unterstützung zu bieten; verpflichtet sich 
dazu, einen regelmäßigen, alljährlichen 
Meinungsaustausch mit den NMRI im 
Rahmen des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres und/oder
des Unterausschusses Menschenrechte 
einzuführen, wobei auf die Erfahrungen 
aus dem Meinungsaustausch des
Unterausschusses Menschenrechte beim 
Gipfeltreffen der Bürgerbeauftragten der 
EU und der östlichen Partnerschaften 2011
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aufgebaut werden sollte, und einen 
derartigen Austausch mit gezielten 
Workshops über Menschenrechte und 
Wirtschaft zu ergänzen;

Or. fr

Änderungsantrag 17
Helmut Scholz

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. verpflichtet sich, das Thema 
„Menschenrechte und Wirtschaft“ in die 
Agenden der künftiger Zusammenkünfte 
der EU mit Drittstaaten, insbesondere mit 
privilegierten Partnerstaaten, aufzunehmen, 
und ersucht darum, dass bei Bedarf 
veranlasst wird, dass die Leitzprinzipien 
der Vereinten Nationen im Rahmen der 
Kapazitäten des Europäischen Parlaments 
oder sonstiger EU-Organe übersetzt 
werden;

6. verpflichtet sich, das Thema soziale 
Verantwortung der Unternehmen in die 
Agenden der künftiger Zusammenkünfte 
der EU mit Drittstaaten, insbesondere mit 
privilegierten Partnerstaaten, aufzunehmen, 
und fordert die Integration der sozialen 
und ökologischen Verantwortung der 
Unternehmen in die Vertragsbeziehungen 
der EU mit Drittstaaten;

Or. de

Änderungsantrag 18
Tokia Saïfi

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. verpflichtet sich, das Thema
„Menschenrechte und Wirtschaft“ in die 
Agenden der künftigen EU-Treffen mit 
Drittstaaten, insbesondere mit 
privilegierten Partnerstaaten, aufzunehmen,
und ersucht bei Bedarf um die 
Übersetzung der Leitzprinzipien der 

6. begrüßt, dass die ILO am 14. Juni 2012 
die Empfehlung Nr. 202 über nationale 
Basisschutzniveaus für sozialen Schutz 
verabschiedet hat; verpflichtet sich, das 
Thema „Menschenrechte und Wirtschaft“ 
in die Agenden der künftiger 
Zusammenkünfte der EU mit Drittstaaten, 
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Vereinten Nationen durch Verwendung 
der Kapazitäten des EP oder sonstiger 
EU-Organe;

insbesondere mit privilegierten 
Partnerstaaten, aufzunehmen,

Or. fr

Änderungsantrag 19
Helmut Scholz

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7 – Nummer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

(1) dafür sorgen, dass „Menschenrechte 
und Wirtschaft“ im Rahmen des 
Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) für 
die Jahre 2014–2020 als Prioritäten der 
individuellen Finanzierungsinstrumente 
gelten; und

(1) dafür sorgen, dass das Thema der 
sozialen Verantwortung der Unternehmen 
im Rahmen des Mehrjährigen 
Finanzrahmens (MFR) für die Jahre 2014–
2020 als Prioritäten der individuellen 
Finanzierungsinstrumente gelten; und

Or. de

Änderungsantrag 20
Helmut Scholz

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7 – Nummer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

(2) im Rahmen der EIDHR spezielle 
Förderinstrumente für Schulung und 
Kapazitätsausbau im Bereich 
Menschenrechte und Wirtschaft für 
zivilgesellschaftliche Organisationen, 
NMRI, Menschenrechtsverteidiger, 
Gewerkschaften und sonstige 
Menschenrechtsorganisationen schaffen;

(2) im Rahmen der EIDHR spezielle 
Förderinstrumente für Schulung und 
Kapazitätsausbau im Bereich der sozialen 
Verantwortung der Unternehmen für 
zivilgesellschaftliche Organisationen, 
NMRI, Menschenrechtsverteidiger, 
Gewerkschaften und sonstige 
Menschenrechtsorganisationen schaffen;

Or. de
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Änderungsantrag 21
Jean-Jacob Bicep
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8. betont zur Sicherstellung der Tatsache, 
dass die Umsetzung der neuen CSR-
Strategie (Strategie in Bezug auf die 
soziale Verantwortung der Unternehmen) 
der Union die Interessen der Gesellschaft, 
die Achtung der Menschenrechte und 
einen Weg zu einer nachhaltigen und 
umfassenden Verbesserung und 
Entwicklung fördert, dass der 
Gesetzesvorschlag über die obligatorische 
Veröffentlichung nicht finanzieller
Informationen (einschließlich 
Informationen zu Umwelt, Gesellschaft 
und Unternehmensführung) von 
Unternehmen Transparenz sicherstellt, 
indem unter ausdrücklicher Bezugnahme 
auf die Menschenrechte ein klarer, 
eindeutiger, gemeinsamer und 
vorgegebener Rahmen geschaffen wird, der 
in vollkommenem Einklang mit den 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen steht 
und sich auf objektive Indikatoren wie das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle sowie 
Indikatoren und Leitlinien für die 
Berichterstattung in Bezug auf Invalidität
stützt;

8. betont, dass im Rahmen des 
Gesetzesvorschlags über die obligatorische 
Veröffentlichung nichtfinanzieller
Informationen (einschließlich 
Informationen zu Umwelt, Gesellschaft 
und Unternehmensführung) von 
Unternehmen für Transparenz gesorgt 
werden muss, indem unter ausdrücklicher 
Bezugnahme auf die Menschenrechte ein 
klarer, eindeutiger, gemeinsamer und 
vorgegebener Rahmen geschaffen wird, der 
in vollkommenem Einklang mit den 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen steht 
und sich auf objektive Indikatoren wie das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle, die 
Möglichkeit der Arbeitnehmer zu Bildung 
von Gewerkschaften und zum Führen von 
Tarifverhandlungen, das Lohnniveau, die 
Tages- und Wochenarbeitszeit und die 
wirksame Garantie der Sicherheit am 
Arbeitsplatz stützt, damit im Rahmen der 
Umsetzung der neuen SVU-Strategie der 
Union den Interessen der Gesellschaft, 
der Achtung der Menschenrechte und 
dem Weg zu einem nachhaltigen und 
integrativem Wirtschaftsaufschwung und 
einer ebensolchen Entwicklung 
Rechnung getragen wird;

Or. fr

Änderungsantrag 22
Rachida Dati

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8. betont zur Sicherstellung der Tatsache, 
dass die Umsetzung der neuen CSR-
Strategie (Strategie in Bezug auf die 
soziale Verantwortung der Unternehmen) 
der Union die Interessen der Gesellschaft, 
die Achtung der Menschenrechte und 
einen Weg zu einer nachhaltigen und 
umfassenden Verbesserung und 
Entwicklung fördert, dass der 
Gesetzesvorschlag über die obligatorische 
Veröffentlichung nicht finanzieller
Informationen (einschließlich 
Informationen zu Umwelt, Gesellschaft 
und Unternehmensführung) von 
Unternehmen Transparenz sicherstellt, 
indem unter ausdrücklicher Bezugnahme 
auf die Menschenrechte ein klarer, 
eindeutiger, gemeinsamer und 
vorgegebener Rahmen geschaffen wird, der 
in vollkommenem Einklang mit den 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen steht 
und sich auf objektive Indikatoren wie das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle sowie 
Indikatoren und Leitlinien für die 
Berichterstattung in Bezug auf Invalidität
stützt;

8. betont, dass im Rahmen des 
Gesetzesvorschlags über die obligatorische 
Veröffentlichung nichtfinanzieller
Informationen (einschließlich 
Informationen zu Umwelt, Gesellschaft 
und Unternehmensführung) von 
Unternehmen für Transparenz gesorgt 
werden muss, indem unter ausdrücklicher 
Bezugnahme auf die Menschenrechte ein 
klarer, eindeutiger, gemeinsamer und 
vorgegebener Rahmen geschaffen wird, der 
in vollkommenem Einklang mit den 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen steht 
und sich auf objektive Indikatoren wie das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle oder 
die Besetzung von Führungsposten mit 
Frauen sowie Indikatoren und Leitlinien 
für die Berichterstattung in Bezug auf
Behinderung stützt, damit im Rahmen der 
Umsetzung der neuen SVU-Strategie der 
Union den Interessen der Gesellschaft in 
ihrer Vielfalt, der Achtung der 
Menschenrechte und dem Weg zu einem 
nachhaltigen und integrativem 
Wirtschaftsaufschwung und einer 
ebensolchen Entwicklung Rechnung
getragen wird;

Or. fr

Änderungsantrag 23
Hannu Takkula

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8. betont zur Sicherstellung der Tatsache, 
dass die Umsetzung der neuen CSR-
Strategie (Strategie in Bezug auf die 
soziale Verantwortung der Unternehmen) 
der Union die Interessen der Gesellschaft, 

8. betont, dass im Rahmen des 
Gesetzesvorschlags über die obligatorische 
Veröffentlichung nichtfinanzieller
Informationen (einschließlich 
Informationen zu Umwelt, Gesellschaft 
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die Achtung der Menschenrechte und 
einen Weg zu einer nachhaltigen und 
umfassenden Verbesserung und 
Entwicklung fördert, dass der 
Gesetzesvorschlag über die obligatorische 
Veröffentlichung nicht finanzieller
Informationen (einschließlich 
Informationen zu Umwelt, Gesellschaft 
und Unternehmensführung) von
Unternehmen Transparenz sicherstellt, 
indem unter ausdrücklicher Bezugnahme 
auf die Menschenrechte ein klarer, 
eindeutiger, gemeinsamer und 
vorgegebener Rahmen geschaffen wird, der 
in vollkommenem Einklang mit den 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen steht 
und sich auf objektive Indikatoren wie das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle sowie 
Indikatoren und Leitlinien für die 
Berichterstattung in Bezug auf Invalidität
stützt;

und Unternehmensführung) durch
Unternehmen für Transparenz gesorgt 
werden muss, indem unter ausdrücklicher 
Bezugnahme auf die Menschenrechte ein 
klarer, eindeutiger, gemeinsamer und 
vorgegebener Rahmen geschaffen wird, der 
in vollkommenem Einklang mit den 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen steht 
und sich auf objektive Indikatoren wie das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle, das 
Einkommen von Jugendlichen sowie 
Indikatoren und Leitlinien für die 
Berichterstattung in Bezug auf
Behinderung stützt, damit im Rahmen der 
Umsetzung der neuen SVU-Strategie der 
Union den Interessen der Gesellschaft, 
der Achtung der Menschenrechte und 
dem Weg zu nachhaltigem Fortschritt 
Rechnung getragen wird;

Or. en

Änderungsantrag 24
Helmut Scholz

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8. betont, dass im Rahmen des 
Gesetzesvorschlags über die obligatorische 
Veröffentlichung nichtfinanzieller 
Informationen (einschließlich 
Informationen zu Umwelt, Gesellschaft 
und Unternehmensführung) von 
Unternehmen für Transparenz gesorgt 
werden muss, indem unter ausdrücklicher 
Bezugnahme auf die Menschenrechte ein 
klarer, eindeutiger, gemeinsamer und 
vorgegebener Rahmen geschaffen wird, der 
in vollkommenem Einklang mit den 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen 
steht und sich auf objektive Indikatoren 

8. betont, dass im Rahmen des 
Gesetzesvorschlags über die obligatorische 
Veröffentlichung nichtfinanzieller 
Informationen (einschließlich 
Informationen zu Umwelt, Gesellschaft 
und Unternehmensführung) von 
Unternehmen für Transparenz gesorgt 
werden muss, indem unter ausdrücklicher 
Bezugnahme auf die Menschenrechte ein 
klarer, eindeutiger, gemeinsamer und 
vorgegebener Rahmen geschaffen wird, der 
in vollkommenem Einklang mit den 
Leitlinien und -prinzipien der OECD und
der Vereinten Nationen steht und sich auf 
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wie das geschlechtsspezifische Lohngefälle 
sowie Indikatoren und Leitlinien für die 
Berichterstattung in Bezug auf Invalidität 
stützt, damit im Rahmen der Umsetzung 
der neuen SVU-Strategie der Union den 
Interessen der Gesellschaft, der Achtung 
der Menschenrechte und dem Weg zu einer 
nachhaltigen und umfassenden 
Verbesserung und Entwicklung Rechnung 
getragen wird;

objektive Indikatoren wie das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle sowie 
Indikatoren und Leitlinien für die 
Berichterstattung in Bezug auf Invalidität 
stützt, damit im Rahmen der Umsetzung 
der neuen SVU-Strategie der Union den 
Interessen der Gesellschaft, der Achtung 
der Menschenrechte und dem Weg zu einer 
nachhaltigen und umfassenden 
Verbesserung und Entwicklung Rechnung 
getragen wird;

Or. de

Änderungsantrag 25
Metin Kazak, Marietje Schaake

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8. betont zur Sicherstellung der Tatsache, 
dass die Umsetzung der neuen CSR-
Strategie (Strategie in Bezug auf die 
soziale Verantwortung der Unternehmen) 
der Union die Interessen der Gesellschaft, 
die Achtung der Menschenrechte und 
einen Weg zu einer nachhaltigen und 
umfassenden Verbesserung und 
Entwicklung fördert, dass der 
Gesetzesvorschlag über die obligatorische 
Veröffentlichung nicht finanzieller
Informationen (einschließlich
Informationen zu Umwelt, Gesellschaft 
und Unternehmensführung) von 
Unternehmen Transparenz sicherstellt, 
indem unter ausdrücklicher Bezugnahme 
auf die Menschenrechte ein klarer, 
eindeutiger, gemeinsamer und 
vorgegebener Rahmen geschaffen wird, der 
in vollkommenem Einklang mit den 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen steht 
und sich auf objektive Indikatoren wie das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle sowie 
Indikatoren und Leitlinien für die 

8. betont, dass im Rahmen des 
Gesetzesvorschlags über die obligatorische 
Veröffentlichung nichtfinanzieller
Informationen (einschließlich 
Informationen zu Umwelt, Gesellschaft 
und Unternehmensführung) von 
Unternehmen für Transparenz gesorgt 
werden muss, indem unter ausdrücklicher 
Bezugnahme auf die Menschenrechte ein 
klarer, eindeutiger, gemeinsamer und 
vorgegebener Rahmen geschaffen wird, der 
in vollkommenem Einklang mit den 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen steht 
und sich auf objektive Indikatoren wie das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle sowie 
Indikatoren und Leitlinien für die 
Berichterstattung in Bezug auf
Behinderung stützt, damit im Rahmen der 
Umsetzung der neuen SVU-Strategie der 
Union den Interessen der Gesellschaft, 
der Achtung der Menschenrechte und 
dem Weg zu nachhaltigem und 
integrativem Fortschritt und zu einer 
ebensolchen Entwicklung Rechnung 
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Berichterstattung in Bezug auf Invalidität
stützt;

getragen wird;

Or. en

Änderungsantrag 26
Helmut Scholz

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 10

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

10. ruft die EU und die Mitgliedstaaten 
erneut auf, die Durchsetzung bestehender 
Gesetze durch die Integration der Anliegen 
„Wirtschaft und Menschenrechte“ zu 
verbessern und weitere Lösungen mit dem 
Ziel der Schaffung gleicher Bedingungen 
für Binnen- und Drittländerunternehmen zu 
erarbeiten;

10. ruft die EU und die Mitgliedstaaten 
erneut auf, die Durchsetzung bestehender 
Gesetze durch die Integration der Anliegen
der sozialen Verantwortung der 
Unternehmen zu verbessern und weitere 
Lösungen mit dem Ziel der Schaffung 
gleicher Bedingungen für Binnen- und 
Drittländerunternehmen zu erarbeiten;

Or. de

Änderungsantrag 27
Tokia Saïfi

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 10

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

10. ruft die EU und die Mitgliedstaaten 
erneut auf, die Durchsetzung bestehender 
Gesetze durch die Integration der Anliegen
„Wirtschaft und Menschenrechte“ zu 
verbessern und weitere Lösungen mit dem 
Ziel der Schaffung gleicher Bedingungen 
für Binnen- und Drittländerunternehmen zu 
erarbeiten;

10. ruft die EU und die Mitgliedstaaten 
erneut auf, die Durchsetzung bestehender 
Gesetze durch die Integration der Anliegen
„Wirtschaft und Menschenrechte“ zu 
verbessern und weitere Lösungen mit dem 
Ziel der Schaffung gleicher Bedingungen 
für Binnen- und Drittländerunternehmen zu 
erarbeiten und somit gegen Sozialdumping 
vorzugehen;

Or. fr
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Änderungsantrag 28
Jean-Jacob Bicep
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 11

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

11. fordert Vorschriften für 
Sorgfaltspflichten auf EU-Ebene, in denen 
neben anderen Fragen Bereiche mit 
potentiell hohen Auswirkungen und
Gefahren für Menschenrechte 
angesprochen werden, wie globale und 
lokale Zulieferketten, Konflikt-Mineralien 
und Auslagerung;

11. fordert Vorschriften für 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf die 
Menschenrechte auf EU-Ebene,
einschließlich der Verpflichtung zur 
Durchführung von Abschätzung von 
Sozial- und Umweltfolgen und zu 
Abhilfemaßnahmen, in denen neben 
anderen Fragen Bereiche mit potentiell 
hohen Auswirkungen auf und Risiken für
die Menschenrechte angesprochen werden, 
wie globale und lokale Lieferketten, 
Mineralien aus Konfliktgebieten, 
Auslagerung, Gebiete, in denen der 
Arbeitnehmerschutz unzureichend ist, 
und Gebiete, in denen Produkte 
hergestellt werden, von denen Umwelt-
und Gesundheitsgefahren ausgehen;

Or. fr

Änderungsantrag 29
Ana Gomes

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 11

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

11. fordert Vorschriften für 
Sorgfaltspflichten auf EU-Ebene, in denen 
neben anderen Fragen Bereiche mit 
potentiell hohen Auswirkungen und
Gefahren für Menschenrechte 
angesprochen werden, wie globale und 
lokale Zulieferketten, Konflikt-Mineralien

11. fordert Vorschriften für 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf die 
Menschenrechte und die Lieferkette auf
EU-Ebene, die den Anforderungen der 
Leitlinien der OECD für die Erfüllung 
der Sorgfaltspflicht für 
verantwortungsvolle Lieferketten für 
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und Auslagerung; Mineralien aus Konflikt- und stark 
gefährdeten Gebieten entsprechen, in 
denen neben anderen Fragen Bereiche mit 
potentiell hohen Auswirkungen auf und
Risiken für die Menschenrechte 
angesprochen werden, wie globale und 
lokale Lieferketten, Mineralien aus 
Konfliktgebieten und Auslagerung;

Or. en

Änderungsantrag 30
Tokia Saïfi

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 11

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

11. fordert Vorschriften für 
Sorgfaltspflichten auf EU-Ebene, in denen 
neben anderen Fragen Bereiche mit 
potentiell hohen Auswirkungen und
Gefahren für Menschenrechte 
angesprochen werden, wie globale und 
lokale Zulieferketten, Konflikt-Mineralien
und Auslagerung;

11. fordert Vorschriften für 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf die 
Menschenrechte auf EU-Ebene, in denen 
neben anderen Fragen Bereiche mit 
potentiell hohen Auswirkungen auf und
Risiken für Menschenrechte angesprochen 
werden, wie globale und lokale
Lieferketten, Konfliktmineralien und 
Auslagerung; begrüßt die Programme, die 
bereits von der EU geschaffen worden 
sind, insbesondere das Programm FLEGT 
im Forstbereich, und unterstützt private 
Initiativen, wie beispielsweise die 
Initiative für Transparenz in der 
Rohstoffwirtschaft (EITI);

Or. fr

Änderungsantrag 31
Metin Kazak, Marietje Schaake

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 11
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

11. fordert Vorschriften für 
Sorgfaltspflichten auf EU-Ebene, in denen 
neben anderen Fragen Bereiche mit 
potentiell hohen Auswirkungen und
Gefahren für Menschenrechte 
angesprochen werden, wie globale und 
lokale Zulieferketten, Konflikt-Mineralien
und Auslagerung;

11. fordert Vorschriften für 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf die 
Menschenrechte auf EU-Ebene, in denen 
neben anderen Fragen Bereiche mit 
potentiell hohen Auswirkungen auf und
Risiken für die Menschenrechte 
angesprochen werden, wie globale und 
lokale Lieferketten, Mineralien aus 
Konfliktgebieten, Landnahme und 
Auslagerung;

Or. en

Änderungsantrag 32
Helmut Scholz

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 11 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

11a. fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, in Bezug auf die 
Verletzung der sozialen Verantwortung 
der Unternehmen konkrete bindende 
Regelungen hinsichtlich der Gewährung 
der grundlegenden Rechte auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf sowie auf 
Zugang zu einem unparteiischen und 
unabhängigen Gericht und verweist dabei 
vor allem auf deren Verbriefung in 
Artikel 47 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union und in Artikel 8 
der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte; bekräftigt die 
Forderung, die länderübergreifende 
justizielle Zusammenarbeit mit dem Ziel 
der Einrichtung justizieller Verfahren 
und außergerichtlicher 
Streitbeilegungsverfahren 
voranzubringen;

Or. de
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Änderungsantrag 33
Helmut Scholz

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 12

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

12. verlangt, dass in Fällen, in denen die 
EU oder die Mitgliedstaaten 
Geschäftspartner sind (z. B. bei 
öffentlichen Aufträgen, in Bezug auf 
Staatsbetriebe, Joint Ventures, „Blending“, 
Ausfuhrkreditbürgschaften, Großprojekte 
in Drittländern), die Übereinstimmung mit 
den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 
eine Priorität darstellt und in speziellen 
Vertragsklauseln enthalten sein sollte, 
wobei Unternehmen, die unverhohlen 
gegen Menschenrechte verstoßen, die 
Konsequenzen tragen müssen; empfiehlt, 
dass im Rahmen der geplanten EU-
Plattform für externe Zusammenarbeit 
und Entwicklung solche Modalitäten 
festlegt werden;

12. verlangt, dass in Fällen, in denen die 
EU oder die Mitgliedstaaten 
Geschäftspartner sind (z. B. bei 
öffentlichen Aufträgen, in Bezug auf 
Staatsbetriebe, Joint Ventures, „Blending“, 
Ausfuhrkreditbürgschaften, Großprojekte 
in Drittländern), die Übereinstimmung mit 
den Leitlinien und -prinzipien der OECD 
und der Vereinten Nationen eine Priorität 
darstellt und in speziellen Vertragsklauseln 
enthalten sein sollte, wobei Unternehmen, 
die unverhohlen gegen soziale, 
ökologischen und 
Menschenrechtsstandards verstoßen, die 
Konsequenzen tragen müssen; empfiehlt, 
dass die EU-Kommission entsprechende 
Vorschläge für Gegenmaßnahmen gegen 
derartige Verletzungen bzw. gegen einen 
Missbrauch in Gestalt von „green-
washing" unterbreitet;

Or. de

Änderungsantrag 34
Cristian Dan Preda

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 12

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

12. verlangt, dass in Fällen, in denen die 
EU oder die Mitgliedstaaten 
Geschäftspartner sind (z. B. im
öffentlichen Auftragswesen, bei 
Staatsbetrieben, Joint Ventures,
Unternehmensverschmelzungen, 
Ausfuhrkreditbürgschaften, Großprojekten

12. verlangt, dass in Fällen, in denen die 
EU oder die Mitgliedstaaten 
Geschäftspartner sind (z. B. bei
öffentlichen Aufträgen, in Bezug auf 
Staatsbetriebe, Joint Ventures,
„Blending“, Ausfuhrkreditbürgschaften,
Großprojekte in Drittländern), die 
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in Drittländern), die Übereinstimmung mit 
den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 
eine Priorität darstellen und in speziellen 
Vertragsklauseln enthalten sein sollte, 
wobei Unternehmen, die unverhohlen 
gegen Menschenrechte verstoßen, die 
Konsequenzen tragen müssen; empfiehlt, 
dass die geplante „EU-Plattform für 
Zusammenarbeit und Entwicklung“ solche 
Modalitäten festlegt;

Übereinstimmung mit den Leitprinzipien 
der Vereinten Nationen eine Priorität
darstellt und in speziellen Vertragsklauseln 
enthalten sein sollte, wobei Unternehmen, 
die unverhohlen gegen Menschenrechte 
verstoßen, die Konsequenzen tragen 
müssen; empfiehlt, dass im Rahmen der 
geplanten EU-Plattform für externe
Zusammenarbeit und Entwicklung solche 
Modalitäten festlegt werden, mit denen die 
Qualität und Effizienz der 
Kombinationsmechanismen und 
Finanzinstrumente der externen 
Zusammenarbeit der EU und die 
Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen der EU, Finanzinstituten und 
Interessenträgern in diesem Bereich 
verbessert wird;

Or. en

Änderungsantrag 35
Tokia Saïfi

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 12

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

12. verlangt, dass in Fällen, in denen die 
EU oder die Mitgliedstaaten 
Geschäftspartner sind (z. B. im
öffentlichen Auftragswesen, bei 
Staatsbetrieben, Joint Ventures,
Unternehmensverschmelzungen, 
Ausfuhrkreditbürgschaften, Großprojekten
in Drittländern), die Übereinstimmung mit 
den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 
eine Priorität darstellen und in speziellen 
Vertragsklauseln enthalten sein sollte, 
wobei Unternehmen, die unverhohlen 
gegen Menschenrechte verstoßen, die 
Konsequenzen tragen müssen; empfiehlt, 
dass die geplante „EU-Plattform für 
Zusammenarbeit und Entwicklung“ 

12. verlangt, dass in Fällen, in denen die 
EU oder die Mitgliedstaaten 
Geschäftspartner sind (z. B. bei
öffentlichen Aufträgen, in Bezug auf 
Staatsbetriebe, Joint Ventures,
„Blending“, Ausfuhrkreditbürgschaften,
Großprojekte in Drittländern), die 
Übereinstimmung mit den Leitprinzipien 
der Vereinten Nationen eine Priorität
darstellt und in speziellen Vertragsklauseln 
enthalten sein sollte, wobei Unternehmen, 
die unverhohlen gegen Menschenrechte 
verstoßen, die Konsequenzen tragen 
müssen;
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solche Modalitäten festlegt;

Or. fr

Änderungsantrag 36
Jean-Jacob Bicep
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 12

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

12. verlangt, dass in Fällen, in denen die 
EU oder die Mitgliedstaaten 
Geschäftspartner sind (z. B. im
öffentlichen Auftragswesen, bei 
Staatsbetrieben, Joint Ventures,
Unternehmensverschmelzungen, 
Ausfuhrkreditbürgschaften, Großprojekten
in Drittländern), die Übereinstimmung mit 
den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 
eine Priorität darstellen und in speziellen 
Vertragsklauseln enthalten sein sollte, 
wobei Unternehmen, die unverhohlen 
gegen Menschenrechte verstoßen, die 
Konsequenzen tragen müssen; empfiehlt, 
dass die geplante „EU-Plattform für 
Zusammenarbeit und Entwicklung“ solche 
Modalitäten festlegt;

12. verlangt, dass in Fällen, in denen die 
EU oder die Mitgliedstaaten 
Geschäftspartner sind (z. B. bei
öffentlichen Aufträgen, in Bezug auf 
Staatsbetriebe, Joint Ventures,
„Blending“, Ausfuhrkreditbürgschaften,
Großprojekte in Drittländern), die 
Übereinstimmung mit den Leitprinzipien 
der Vereinten Nationen eine Priorität
darstellt und in speziellen Vertragsklauseln 
enthalten sein sollte, wobei Unternehmen, 
die unverhohlen gegen Menschenrechte 
verstoßen, die rechtlichen Konsequenzen 
tragen müssen; empfiehlt, dass im Rahmen 
der geplanten EU-Plattform für externe
Zusammenarbeit und Entwicklung solche 
Modalitäten festlegt werden;

Or. fr

Änderungsantrag 37
Jean-Jacob Bicep
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 12 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

12a. weist nachdrücklich darauf hin, wie 
bedeutend der Rahmen der Vereinten 
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Nationen zum Thema „Schützen, 
Respektieren, Wiedergutmachen“ ist, und 
vertritt die Auffassung, dass zur 
Umsetzung der drei Pfeiler dieses 
Rahmens – die Verantwortung des Staats, 
vor Menschenrechtsverletzungen zu 
schützen, die Verantwortung der 
Unternehmen, die Menschenrechte zu 
achten und der Bedarf eines wirksameren 
Zugangs zu Wiedergutmachung –
angemessene Maßnahmen ergriffen 
werden müssen;

Or. fr

Änderungsantrag 38
Cristian Dan Preda

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 13

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

13. nimmt zur Kenntnis, dass Beschwerden 
gegen im Ausland tätige EU-Unternehmen 
oft besser vor Ort gelöst werden sollten; 
begrüßt die Nationalen Kontaktstellen der 
OECD als staatliche, außerrechtliche 
Mechanismen, die bei den 
verschiedenartigsten Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit Wirtschaft und 
Menschenrechten schlichtend wirken 
können; fordert jedoch größere 
Anstrengungen von Seiten der 
Unternehmen bei der Erarbeitung von 
Beschwerdemechanismen unter 
Berücksichtigung der 
Wirksamkeitskriterien der Leitprinzipien;

13. nimmt zur Kenntnis, dass Beschwerden 
gegen im Ausland tätige EU-Unternehmen 
oft besser vor Ort gelöst werden können;
begrüßt die Nationalen Kontaktstellen der 
OECD als auf einzelstaatlicher Ebene 
angesiedelte Mechanismen, die keine 
Rechtsmechanismen sind, die bei den 
verschiedenartigsten Konflikten im 
Zusammenhang mit Wirtschaft und 
Menschenrechten schlichtend wirken 
können; fordert jedoch größere 
Anstrengungen von Seiten der 
Unternehmen bei der Erarbeitung von 
Beschwerdemechanismen unter 
Berücksichtigung der 
Wirksamkeitskriterien der Leitprinzipien, 
und fordert, weitere maßgebliche 
Leitlinien auf der Grundlage 
international anerkannter Grundsätze 
und Leitlinien zu schaffen, und zwar 
insbesondere auf der Grundlage der vor 
Kurzem aktualisierten Leitsätze der 
OECD für multinationale Unternehmen, 
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der zehn Prinzipien des Global Compact 
der Vereinten Nationen, des Leitfadens 
der ISO zur gesellschaftlichen 
Verantwortung (ISO 2600) und der 
Dreigliedrigen Grundsatzerklärung der 
ILO über multinationale Unternehmen 
und Sozialpolitik;

Or. en

Änderungsantrag 39
Tokia Saïfi

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 13

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

13. nimmt zur Kenntnis, dass Beschwerden 
gegen im Ausland tätige EU-Unternehmen 
oft besser vor Ort gelöst werden sollten; 
begrüßt die Nationalen Kontaktstellen der 
OECD als staatliche, außerrechtliche 
Mechanismen, die bei den 
verschiedenartigsten Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit Wirtschaft und 
Menschenrechten schlichtend wirken 
können; fordert jedoch größere 
Anstrengungen von Seiten der 
Unternehmen bei der Erarbeitung von 
Beschwerdemechanismen unter 
Berücksichtigung der 
Wirksamkeitskriterien der Leitprinzipien;

13. betont, dass EU-Unternehmen sowie 
deren Tochterfirmen und 
Unterauftragnehmer aufgrund ihrer 
Bedeutung im Rahmen des 
internationalen Handels für die 
Förderung und Verbreitung der Sozial-
und Arbeitsnormen in der Welt eine 
grundlegende Rolle spielen; ist der 
Auffassung, dass EU-Unternehmen, die 
ihre Produktion in Länder mit weniger 
strengen sozialen Auflagen verlagern, für 
etwaige Nachteile und negative externe 
Effekte, unter denen die lokale 
Bevölkerung zu leiden hat, zur 
Verantwortung gezogen werden können, 
und zwar auch vor europäischen 
Gerichten; nimmt zur Kenntnis, dass 
Beschwerden gegen im Ausland tätige 
EU-Unternehmen oft besser vor Ort gelöst 
werden können; begrüßt die Nationalen 
Kontaktstellen der OECD als auf 
einzelstaatlicher Ebene angesiedelte 
Mechanismen, die keine 
Rechtsmechanismen sind, die bei den 
verschiedenartigsten Konflikten im 
Zusammenhang mit Wirtschaft und 
Menschenrechten schlichtend wirken 
können; fordert jedoch größere 
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Anstrengungen von Seiten der 
Unternehmen bei der Erarbeitung von 
Beschwerdemechanismen unter 
Berücksichtigung der 
Wirksamkeitskriterien der Leitprinzipien;

Or. fr

Änderungsantrag 40
Jean-Jacob Bicep
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 13

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

13. nimmt zur Kenntnis, dass 
Beschwerden gegen im Ausland tätige 
EU-Unternehmen oft besser vor Ort gelöst 
werden sollten; begrüßt die Nationalen 
Kontaktstellen der OECD als staatliche,
außerrechtliche Mechanismen, die bei den 
verschiedenartigsten Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit Wirtschaft und 
Menschenrechten schlichtend wirken 
können; fordert jedoch größere 
Anstrengungen von Seiten der 
Unternehmen bei der Erarbeitung von 
Beschwerdemechanismen unter 
Berücksichtigung der 
Wirksamkeitskriterien der Leitprinzipien;

13. vertritt die Auffassung, dass 
Beschwerden gegen im Ausland tätige EU 
Unternehmen zwar oft besser vor Ort 
gelöst werden können, die Unternehmen 
jedoch in ihrem Herkunftsland für die 
Menschenrechtsverletzungen zur 
Verantwortung gezogen werden sollten, 
die sie selbst oder die von ihnen 
kontrollierten Unternehmen in 
Drittländern begehen; begrüßt die 
Nationalen Kontaktstellen der OECD als
auf einzelstaatlicher Ebene angesiedelte 
Mechanismen, die keine 
Rechtsmechanismen sind, die bei den 
verschiedenartigsten Konflikten im 
Zusammenhang mit Wirtschaft und 
Menschenrechten schlichtend wirken 
können; fordert jedoch größere 
Anstrengungen von Seiten der 
Unternehmen bei der Erarbeitung von 
Beschwerdemechanismen unter 
Berücksichtigung der 
Wirksamkeitskriterien der Leitprinzipien;

Or. fr
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Änderungsantrag 41
Marietje Schaake, Metin Kazak

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 14 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

14a. fordert, für 
EU-Technologieunternehmen wirksamere 
Standards für Transparenz und 
Rechenschaftspflicht in Bezug auf die 
Ausfuhr von Technologien zu entwickeln, 
bei deren Einsatz Menschenrechte verletzt 
oder die Sicherheitsinteressen der EU 
beeinträchtigt werden könnten;

Or. en

Änderungsantrag 42
Jean-Jacob Bicep
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 14 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

14a. begrüßt zwar die Bereitschaft der 
Kommission zur Lösung der Frage nach 
der sozialen Verantwortung der 
Unternehmen im Zusammenhang der 
Erweiterungen, bedauert jedoch, dass
diese Frage im Rahmen der 
Beitrittsverhandlungen mit den 
Bewerberländern nicht konkret 
verhandelt wird und dass diesem Konzept 
in der Mitteilung der Kommission zum 
Thema „Erweiterungsstrategie und 
wichtigste Herausforderungen 
2012-2013“1 keine Beachtung gewidmet 
wurde;
__________________
1COM(2012) 600 endg.
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Or. fr

Änderungsantrag 43
Marietje Schaake, Metin Kazak

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 14 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

14b. fordert, bereits im Stadium der 
Erforschung und Entwicklung neuer 
Technologien eine Abschätzung der 
Folgen auf die Menschenrechte 
durchzuführen; 

Or. en

Änderungsantrag 44
Jean-Jacob Bicep
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 14 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

14b. begrüßt, dass die Kommission 
beabsichtigt, auf die Durchführung 
weltweiter Kampagnen, die Schaffung 
internationaler Leitprinzipien und auf 
zusätzliche legislative Maßnahmen 
hinzuarbeiten, um dafür zu sorgen, dass 
sich die Tätigkeit der Unternehmen 
positiv auf die Gesellschaften der 
Drittländer auswirkt; erinnert daran, dass 
positive Auswirkungen von Unternehmen 
auf die Gesellschaften von Drittländern 
unter anderem daran gemessen werden 
können, inwiefern die Bevölkerung vor 
Ort Zugang zu Ressourcen hat, inwiefern 
Ernährungssouveränität herrscht und 
inwiefern für eine endogene Entwicklung 
dieser Gesellschaften gesorgt ist;
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Or. fr

Änderungsantrag 45
Marietje Schaake, Metin Kazak

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 14 c (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

14c. fordert, den Ansatz umzusetzen, dass 
Hersteller sich darüber informieren 
sollten, wer die Endnutzer eines 
bestimmten Produkts sind („Know your 
end user“), um dafür zu sorgen, dass es 
bei den vor- und nachgelagerten 
Prozessen der Produktions- und 
Marktflüsse nicht zu 
Menschenrechtsverletzungen kommt; 

Or. en

Änderungsantrag 46
Marietje Schaake, Metin Kazak

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 14 d (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

14d. fordert, restriktive Maßnahmen 
(Sanktionen, Boykotte, Embargos) auf 
EU-Ebene zu überwachen;

Or. en


